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Antrag
der Abg. Andreas Schwarz u. a. GRÜNE

Pflicht zum Einbau von Rauchmeldern in Privatwohngebäuden zur Brandprävention 

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen

zu berichten,

1. welchen Stellenwert sie der Vorhaltung von Rauchmeldern in Privatwohngebäuden zumisst;

2. welche  statistischen  Informationen  ihr  über  das  Vorhalten  von Rauchmeldern  in  Privatwohngebäuden 
vorliegen;

3. inwiefern der Einbau von Rauchmeldern in Privatwohngebäuden zu einem wirksamen Brandschutz und 
einer wirksamen Brandprävention führt;

4. ob ihr  Erkenntnisse vorliegen,  welche Auswirkungen der  Einbau von Rauchmeldern auf die Zahl  der  
Wohnungs- und Gebäudebrände und der Anzahl der Brandverletzten und -toten hat bzw. haben kann;

5. welche  Aufklärungsarbeit  in  Baden-Württemberg  für  einen  vermehrten  Einsatz  von Rauchmeldern  in 
Privatwohngebäuden betrieben wird;

6. in  welchen  anderen  Bundesländern  das  Vorhalten  von  Rauchmeldern  in  Privatwohngebäuden  und 
Treppenhäusern  bereits  verpflichtend  ist  (mit  Angabe  der  rechtlichen  Absicherung  und  bereits 
vorliegenden Erfahrungen); 

7. welche  Möglichkeiten  sie  sieht,  durch  Änderung  landesrechtlicher  Vorschriften  den  Einbau  von 
Rauchmeldern in Privatwohngebäuden (Schlaf-, Wohn- und Aufenthaltsräume) sowie in Treppenhäusern 
von Mehrfamilienhäusern verbindlich festzusetzen;

8. welche  Möglichkeiten  sie  sieht,  sowohl  im  Mietwohnungsbau,  als  auch  in  Bestandsgebäuden  eine 
verbindliche Vorhaltung von Rauchmeldern herzustellen; 

9. wie die Rechtslage in Bezug auf den Einbau von Rauchmeldern in Übernachtungsstätten ist.

28.10.2011

Schwarz, Sckerl, Häffner, Salomon, Halder GRÜNE

Begründung

Jährlich  sterben  rund  500 Menschen  in  Deutschland  an  Bränden,  die  Mehrzahl  davon  in  Privathaushalten. 
Rauch- bzw. Brandmelder in Privatwohngebäuden und Treppenhäusern stellen eine wirksame Maßnahme zur 
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Brandprävention  und zur  Reduzierung  der  Opfer  aus  Wohnungs-  und  Zimmerbränden  dar,  da  Rauch-  und 
Brandmelder – anders als der Mensch – gefährliche Brandgase frühzeitig erkennen. Es ist daher angezeigt, durch 
den vermehrten Einbau von Rauch- und Brandmeldern in Privatwohngebäuden voranzubringen. 
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